
Gemeinde Kalefeld 
- Der Bürgermeister -

Beschlussvorlage 

 öffentlich
 nichtöffentlich

Fachbereich/Sachbearbeiter Datum Aktenzeichen Drucksache Nr. 
FB 1, Frau Packeiser-Müller 15.03.2018 I/0 037/2018 

Beratungsfolge Sitzungstermin TOP 
Jugendausschuss 10.04.2018 6 
VA 12.04.2018 
RAT 

Beratungsgegenstand 
Kindertagesstättengebühren; 
Erhöhung der Elternbeiträge  

Beschlussvorschlag 
Den Trägern der Kindertagesstätten wird ab 01.08.2018 für das Kindergartenjahr 
2018/2019 folgende Elternbeitragsstaffelung für eine Betreuungszeit von 4 Stun-
den vorgegeben: 

Stufe I 99,00 € 
Stufe II 120,00 € 
Stufe III 140,00 € 
Stufe IV 160,00 € 
Stufe V 179,00 € 
Stufe VI 198,00 € 

Den Trägern der Kindertagesstätten wird vorgegeben, bei der Gewährung von Ge-
schwisterrabatten beitragsfreie Kinder nicht zu berücksichtigen. 

Beratungsergebnis 
Gremium Einstimmig mit Stim-

men-mehr-
heit 

Ja Nein Enthaltung lt. Beschluss-
vorschlag 

abweichender 
Beschluss sh. 
nachfolgend 

Jugendausschuss 
VA 
RAT 

6
14.06.2018 14
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Sachbericht zur Vorlage 
Im Rahmen der Beantragung der Bedarfszuweisung 2011 wurde eine Zielvereinbarung 
mit dem Land abgeschlossen. In dieser Zielvereinbarung verpflichtete sich die Gemeinde, 
die Gebühren für die Benutzung der Kindertagesstätten jährlich um die doppelte Inflati-
onsrate anzupassen. 
Für die Kindertagesstätten in der Gemeinde Kalefeld werden gemäß der mit den Trägern 
geschlossenen Verträge, bei der Gestaltung und Höhe der Elternbeiträge für die Halb-
tagsplätze die Vorgaben der Gemeinde Kalefeld zugrunde gelegt. 
 
Da die Gemeinde Kalefeld keinen eigenen Kindergarten mehr unterhält, erfolgt die Vor-
gabe an die Träger der Kindertagesstätten durch einen jährlich zu fassenden Ratsbe-
schluss.  
 
Durch die Einführung des beitragsfreien Kindergartens in Niedersachsen werden Eltern-
beiträge ab 01.08.2018 nur noch für die Krippen- und Hortbetreuung, sowie für unter 3 
jährige Kinder in altersübergreifenden Gruppen zu zahlen sein. 
 
Die Inflationsrate (Verbraucherpreisindex) 2017 betrug 1,8 %. Demnach müsste die Erhö-
hung der Elternbeiträge 3,6 % betragen. 
Die Gebühren für die Sonderöffnungszeiten wurden im vergangenen Jahr angepasst und 
sollten deshalb in derzeitiger Höhe belassen werden. 
 
 
Eine Erhöhung um 3,6 % wirkt sich wie folgt aus: 
 
 Erhöhung der Elternbeiträge zum 01.08.2018 um  rd. 3,6  % 
        

Stufe Einkommen Beitrag 4 Stunden 
  von  bis alt neu gerundet neu 
I  1.305,00 € 96,00 € 99,46 € 99,00 € 99,00 € 
II 1.305,01 € 1.830,00 € 116,00 € 120,18 € 120,00 € 120,00 € 
III 1.830,01 € 2.353,00 € 135,00 € 139,86 € 140,00 € 140,00 € 
IV 2.353,01 € 2.867,00 € 154,00 € 159,54 € 160,00 € 160,00 € 
V 2.867,01 € 3.391,00 € 173,00 € 179,23 € 179,00 € 179,00 € 
VI 3.391,01 €  192,00 € 198,91 € 199,00 € *198,00 € 

 

      

*doppelter 
Beitrag von 
Stufe 1 

 
Aufgrund der Beitragsfreiheit für Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung sollten diese 
Kinder bei der Gewährung von Geschwisterrabatten keine Berücksichtigung mehr finden. 
Ein Geschwisterrabatt sollte nur noch eingeräumt werden, wenn mehrere Kinder einer 
Familie in Krippe oder Hort betreut werden.  
 
Die Mehreinnahmen liegen geschätzt bei einer durchschnittlichen Erhöhung der Eltern-
beiträge um 4 € pro Monat bei 45 Krippenplätzen und 10 Hortplätzen bei jährlich 2.640 €. 
 
Die ev. Kirchengemeinde Echte, der Kindertagesstättenverband Harzer Land für den Kin-
dergarten Kalefeld sowie der Trägerverein Spatzennest e.V. werden als Träger der Kin-
dertagesstätten zu der geplanten Erhöhung der Elternbeiträge angehört.  
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Bemerkungen / Änderungsbeschluss / Angaben zum Mitwirkungsverbot 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
   Betrag Produkte Haushaltsjahr 
Verminderter Defizitausgleich Ca.- 1.100 € 3.6.5.02-3.6.5.04 2018 
    

 


